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Erklärung der Bewerber- /Bietergemeinschaft (BG) 

(nicht von Einzelbewerbern / -bietern einzureichen – bitte entspr. Mitgliederzahl vervielfältigen) 

 

Name der BG:     _______________________________  

 

Mitglied 1                              

der BG 

Firma  

Straße  

PLZ/Ort/Land  

Ansprechpartner  

Telefon  

Telefax  

E-Mail  

Mitglied 2  

der BG 

Firma  

Straße  

PLZ/Ort/Land  

Ansprechpartner  

Telefon  

Telefax  

E-Mail  

Mitglied 3  

der BG 

Firma  

Straße  

PLZ/Ort/Land  

Ansprechpartner  
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Telefon  

Telefax  

E-Mail  

 

1. Hiermit erklären wir, dass wir im Rahmen des o. g. Vergabeverfahrens als BG antreten.  

2. Als bevollmächtigten Vertreter unserer BG benennen wir hiermit das Mitglied 

              

Das Mitglied ist berechtigt, namens und im Auftrag unserer BG in Bezug auf dieses Aus-

schreibungsverfahren 

– den Teilnahmeantrag einzureichen, 

– das Angebot einzureichen, 

– im Rahmen dieser Ausschreibung Verhandlungen zu führen, 

– Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, sowie 

– Verträge mit dem Auftraggeber abzuschließen. 

3. Die Mitglieder der BG haften im Verhältnis zum Auftraggeber gesamtschuldnerisch.  

4. Uns sind die Bestimmungen der Bewerbungsbedingungen bekannt. Danach sind Änderun-

gen in der Zusammensetzung einer BG zwischen der Abgabe des Teilnahmeantrags und 

der Angebotsabgabe nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig.  

 Nach Angebotsabgabe ist eine Änderung der Zusammensetzung der Bietergemeinschaft 

unzulässig. 

Für das Mitglied 1: [Name]           Für das Mitglied 2: [Name]        Für das Mitglied 3: [Name] 

 

___________________  ___________________  ___________________ 

Ort, Datum, Unterschrift  Ort, Datum, Unterschrift  Ort, Datum, Unterschrift 

des Vertretungsberechtigten in Textform (§ 126b BGB) 


